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Grundlagen ärztlichen Handelns – Bedeutung des Patientenwillens

Ärztliches Handeln beruht auf dem Einverständnis des Patienten, 

soll somit mit dem (mutmaßlichen) Willen des Patienten konform gehen. 

Zuwiderhandlung ist strafbare Körperverletzung
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Patientenwillen: Vier Stufen der Ermittlung.  

1. Tatsächlicher, aktuell erklärter Wille des aufgeklärten und einwilligungsfähigen 
Patienten.

Falls nicht möglich:

2. Vorausverfügter, durch schriftliche oder mündliche Patientenverfügung 
erklärter Wille (fortwirkend und verbindlich, sofern sich die Verfügung eindeutig 
auf die aktuelle Situation bezieht).

Falls keine Patientenverfügung vorhanden:

3. Individuell-mutmaßlicher Wille 
(aus früheren Äußerungen, Wertvorstellungen usw. zu ermitteln).

Falls auch dieses nicht möglich ist:

4. Allgemein-mutmaßlicher Wille
(anhand von sog. „allgemeinen Wertvorstellungen“ zu ermitteln)
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dürfen Ehegatten „wie Betreuer“ agieren
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Patientenverfügungen sind formlos, auch mündlich, 
widerrufbar.
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Mit welchen Fragen muss ein „zum Patient gewordener 
Mensch“ und seine Vertrauenspersonen rechnen?

Beatmung / künstl. Ernährung / Antibiotika, Psychopharmaka, 
Zytostatika / Schmerzbehandlung /  Was bedeutet für mich „nicht 
lebenswert“ ? / Narkose-/Operationszwischenfall, vorübergehende 
Beatmung 

Organtransplantation
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Ärzte und Vertrauenspersonen informieren



Böblinger Patientenverfügung



Patientenverfügungen sind kein Ersatz, 

sondern eine sinnvolle Ergänzung

für das individuelle Gespräch 

zwischen Patient und Arzt.

Sie fördern die Willensbildung und 

Entscheidungskraft. 



Wichtiges kurzgefasst:

Versuchen Sie in guten Zeiten mit vertrauten Personen über Krisensituationen ins 
Gespräch zu kommen.

Verwahren Sie die Vorsorgeverfügung(en) dort, wo sie gut gefunden werden können.

Informieren Sie Ihren Hausarzt ausdrücklich über Ihren schriftlich niedergelegten Willen.

Tragen Sie den Vorsorgeausweis bei den Ausweispapieren.

Lassen Sie den Kontakt zu Ihrer Vertrauensperson nicht abreißen.

Wenn Sie Veränderungen vornehmen, sollten Sie diese mit Ihrer Vertrauensperson 
besprechen.

Solange Sie selbst entscheidungsfähig sind und Ihren Willen äussern können, gilt Ihre 
Aussage.

Tritt bei Ihnen eine Entscheidungsunfähigkeit ein, findet Ihr schriftlich geäußerter Wille 
Beachtung.



Wichtiges kurzgefasst (2):

Niemand darf Ihr Leben auf Ihren Wunsch hin beenden.

Niemand darf Ihr Sterben gegen Ihren Willen unnötig aufhalten oder verlängern.

In der Patientenverfügung benennen Sie eine Vertrauensperson, die im Erkrankungsfall 
bei Entscheidungsunfähigkeit Ihren Willen mit dem behandelnden Arzt bespricht.

In der Gesundheitsvollmacht bevollmächtigen Sie eine Vertrauensperson, die im 
Erkrankungsfall bei Entscheidungsunfähigkeit Ihren Willen dem behandelnden Arzt 
gegenüber vertritt und Einblick in Ihre Krankenunterlagen nehmen kann.

In einer Generalvollmacht können Sie einer ausgewählten Vertrauensperson umfassende 
Vertretungsmacht erteilen. Beratung und Beurkundung durch einen Notar wird 
empfohlen.

Auch wenn nicht jede Situation im Voraus abgesichert und festgelegt werden 
kann, können Sie doch in hohem Maße selbstbestimmt vorsorgen.



Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!


